


Er bat uns in diesem Schreiben,

0.8. Versicherung mit sofortiger Wirkung beitragsfrei werterzuführen.

Weitere Bertragszahlungenmöchte ich zukünftig nur noch e1nmal1g zum

Jahresende leisten
"

Jedenfalls (auch) hierdurch wurde das Vertrauen unserer Gesellschaft darauf begründet, dass auch Ihr

Mandant an dem w1rksam geschlossenen Vertrag weiter festhalten will.

Wir verweisen 1n diesem Zusammenhang auf e1nen Beschluss des Brandenburgischen OLG vom

28.10.2022 -11 U 241/21, in dem es heißt:

„ Im Übrigen ble1bt der Senat auch 1n AAnsehung der we1teren Ausführungen der Klägerin in dem Schrift-
satz vom 05.092022 ber 'seiner Auffassung, dass d[4e Ausübung des Widerrufsrechtsjedenfalls als rechts-
missbráuchlich zu qualifizieren ist, nachdem d!e Klägerin den Vertrag über mehrere Jahre hinweg durch-

geführt und durch die Beitragsfreistellung im März 2019, d!e zudem kostenpflichtig war, der Beklagten zu
verstehen gab, an dem Vertrag festhalten zu wollen."

Wir verweisen hierzu auf einen Beschluss des OLG München vom 28.02.2020 - 25 U 1356/19, in dem es

heißt:

„ Solange der Kläger bis zum Eintritt der vereinbarten Beitragsfeststellung im Jahr 2012 Bertráge leistete,
konnte er erwarten, Versicherungsschutzzu genießen, der bei Eintritt e1nes Versicherungsfalls zweifels-
frei auch 1n Anspruch genommen worden wäre. Vor d1esem H!ntergrund sieht der Senat das für das Um-

standsmoment erforderliche schutzwürdge Vertrauen der Beklagten als gegeben."

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf einen Beschluss des OLG Hamm vom 13.12.2019 - 1-20 U

188/19, in dem  es heißt

„ Da der Kläger als Versicherungsnehmer vorlregend sogar zwe1 Mal - undjeweils für erheblfche Ze1t-

räume - eine Bertragsfreistellung begehrte, die von der Beklagten akzeptiert wurde, wertet der Senat den

von thm später erklärten Widerspruch ebenso wie das Landgericht als treuwidrig."

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf einen Beschluss des OLG  Bamberg vom 24.01.2019 -1
U 239/18, 1n dem es heißt:

Darüber hinaus hat der Kläger, als nach fünfjähr1ger Vertragslaufzeit die Abtretung aufgehoben wurde,
der Beklagten mitgeteilt, dass er den Vertrag be1trags-fre1 fortsetzen wolle; in der Folgezeit hat der Klä-

ger seit 2001 den Vertrag bis zum vorgesehenen Ablaufdatum 07.03.2014 beitragstre: fortgesetzt. Auch
her durch hat der Kläger explizit zum Ausdruck gebracht, am Vertrag festhalten zu wollen und diesen bis
zum vorgesehenen Ablauftermin fortsetzen zu wollen."

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf einen Beschluss des LG Köln vom 08.11.2023 - 26 S 8/23 - in

dem  es heißt.

„ Der Kläger hat, nachdem der Vertrag aufgrund seines Antrages vom 25.03.2012 durch die Beklagte
bertragsfrei gestellt worden war, mit Schreiben vom 27.05.2014 unmissverständhch verdeutlicht




